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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Blankenberg (Entscheidung) 13.09.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenberg hat die von den berührten Behörden 
und Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen während der Behörden-
beteiligung zur umweltrechtlichen Vorprüfung gemäß § 215a Abs. 3 BauGB für den B-Plan 
Nr. 3 „Am Strandweg“ mit folgendem Ergebnis geprüft: siehe Anlage 
 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das Abwägungsergebnis mitzuteilen. 
  
Sachverhalt 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenberg hat am 30.06.2022 die Aufstellung des 
B-Plans Nr. 3 „Am Strandweg“ beschlossen. Um das Bauleitplanverfahren abschließen zu 
können, ist eine umweltrechtliche Vorprüfung für den B-Plan Nr. 3 „Am Strandweg“ 
notwendig.  
Diese Trägerbeteiligung zur umweltrechtlichen Vorprüfung für den B-Plan Nr. 3 wurde 
durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen Behörden und der Träger öffentlicher 
Belange werden entsprechend der Abwägungsempfehlung (siehe Anlage) berücksichtigt 
oder zur Kenntnis genommen.  
Die Einwänder sind von dem Abwägungsergebnis zu benachrichtigen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Ja   ÜPL  

Nein X  APL  

 

Betrag in €:  

Produktsachkonto:  

Haushaltsjahr:  

Deckungsvorschlag:  

 



 

Anlage/n 
1 2023-08_Abwägung_Umweltrechtliche Vorprüfung_B-Plan_Nr3_Blankenberg 

(öffentlich) 
 

 



 
 
 
 
 

ABWÄGUNG 

der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden (§ 215a Abs. 3 BauGB)  
 

zur Vorprüfung des Einzelfalls  
(Umweltrechtliche Vorprüfung) 

 
Bebauungsplan Nr. 3 „Am Strandweg“ 

 
 

der  
Gemeinde Blankenberg 
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1.  Behörden und Träger öffentlicher Belange 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 68 – Umwelt 

 
Naturschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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Der nebenstehende Hinweis zum Inhalt der Vorprüfung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Der nebenstehende Hinweis zum Schutzgut Boden wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Einschätzung der unteren 
Naturschutzbehörde, dass 420 m² dauerhafte Versiegelung von Boden in diesem Umfang und der damit 
verbundene Verlust von Lebensraum sowie der Veränderung der Versickerungsfähigkeit eine erhebliche 
Beeinträchtigung darstellt, stellt auf § 12 Abs. 1 NatSchAG M-V i.V.m. § 14 Abs. 1 BNatSchG (Eingriffe in 
Natur und Landschaft) ab. Der Begriff der „erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt” i.S. des 
UVPG ist nicht synonym mit dem der “erheblichen Beeinträchtigung” i.S. der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung des BNatSchG zu verwenden. Insoweit bedingt nicht jede „erhebliche Beeinträchtigung“ 
i.S. der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 13 BNatSchG perse „erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt“ i.S. des UVPG und damit das Erfordernis einer UVP. Gemäß Anlage 2 zum UVPG sind hierfür 
vielmehr noch weitere Maßstäbe (siehe Nr. 3 der Anlage 2 zum UVPG) heranzuziehen (BMU: Leitfaden 
zur Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht von Projekten. 2003). 
Vergleiche hierzu auch Anlage 1 zum UVPG (Liste UVP-pflichtige Vorhaben Nr. 18.4.2 - Bau eines 
Parkplatzes ab 0,5 ha oder Nr. 18.6.2 - Bau eines Einzelhandelsbetriebes mit mehr als 1.200 m² zulässiger 
Geschossfläche für eine Prüfpflicht). 

 
Dem nebenstehenden Vorschlag zur Umsetzung von Pflanzungen zur Minimierung von Auswirkungen der 
Planung wird gefolgt. Eine Berücksichtigung erfolgt dahingehend, dass der Vorhabenträger per 
Städtebaulichem Vertrag zur Umsetzung von Pflanzmaßnahmen verpflichtet wird. Die benannten 3 
Pflanzvarianten werden in den Städtebaulichen Vertrag aufgenommen, wobei eine der Varianten 
umzusetzen ist. Ein entsprechender Hinweis hierzu wird im Text-Teil B sowie in der Begründung ergänzt.  
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Der nebenstehende Hinweis zu geeigneten Baum- und Straucharten wird berücksichtigt und ebenfalls in 
den Städtebaulichen Vertrag übernommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Naturschutzbehörde bei Umsetzung einer der drei 
aufgeführten Pflanzvarianten davon ausgeht, dass keine erheblichen Auswirkungen der Planung auf 
Naturhaushalt und Landschaft verbleiben und daher von einer vollumfänglichen Umweltprüfung sowie einer 
Eingriffsbilanzierung mit naturschutzfachlichem Ausgleichserfordernis abgesehen werden. 
 
 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Immissionsschutz und Abfall 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die aufgeführten Punkte dienen dem Schutz der Nachbarschaft sowie der Umwelt und betreffen den Planvollzug/die 
Bauausführung/den Betrieb der Anlage bzw. die Ausübung der Nutzung. Sie sind bereits informatorisch in der Begründung 
(Kapitel 11) enthalten. Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes Nr. 3 der Gemeinde 
Blankenberg sind hieraus nicht erkennbar bzw. ableitbar. Es kann daher eingeschätzt werden, dass aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erforderlich ist. 
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